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NICHT 
VERPASSEN!

Maximalmenge von 
Kupfer auf 6 kg erhöht

Aufgrund der ausserordentlichen 
Krautfäulesituation wurde per 
 Verfügung des Bundesamtes für 
Lebensmittelsicherheit und Vete-
rinärwesen (BLV) vom 1. Juli die 
jährliche Maximalmenge von Kup-
fer in Kartoffeln von 4 auf 6 kg pro 
ha erhöht. Die Verfügung gilt für 
zahlreiche Kupferprodukte in Hy-
droxid-, Oxychlorid- oder Octano-
atform sowie als Kalkpräparat 
und ist befristet bis zum 30. Sep-
tember 2024. Alle übrigen Anwen-
dungsauflagen bleiben unverän-
dert.  Strickhof Pflanzenbau-News

Die Gämsblindheit 
beschäftigt wieder

Die Gämsblindheit, Mycoplasma 
conjunctivae, löst jedes Jahr, be-
sonders in Sommermonaten, Be-
troffenheit aus. Typische Symp-
tome sind ein tränendes Auge, 
geschlossene Lider, Meidung von 
Sonnenlicht und gerötete, entzün-
dete Augenschleimhäute. Begüns-
tigende Faktoren sind Sonnen-
licht, hohe Staubbelastung und 
Fliegen. UV-Licht schädigt die Au-
genoberfläche (Kornea), was den 
Bakterien in der Folge ermöglicht, 
zu haften und eine Infektion zu 
setzen. Was passiert, wenn ein 
 erkranktes Auge nicht behandelt 
wird? Die Trübung breitet sich über 
die ganze Hornhaut aus und Blut-
gefässe sprossen ein, vom Rand 
nach innen. Es kommt zu  einer 
Vorwölbung der Hornhaut, zu  einer 
Geschwürbildung und schliesslich 
zu einem Durchbruch dieser Ver-
änderung und Auslaufen der Au-
genflüssigkeit. Aber bereits eine 
späte Behandlung kann irreversi-
ble Spuren hinterlassen. Voraus-
setzung für eine Übertragung auf 
das Wildtier (oder umgekehrt) ist 
eine Begegnung auf sehr kurze 
 Distanz und eine Übertragung des 
Erregers durch Fliegen. sb

FRAGE AN DEN FACHMANN

Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe – was, wenn die 
Bewilligungsvoraussetzungen wegfallen? 

Das Bauen ausserhalb der 
Bauzone ist im Bundesrecht 
über die Raumplanung 

geregelt. In der Landwirtschafts-
zone wird unterschieden zwischen 
landwirtschaftlichen (zonenkon-
form) und nichtlandwirtschaft-
lichen (mit Ausnahmebewilligung) 
Bauten und Anlagen sowie Nutzun-
gen. Auf Landwirtschaftsbetrieben 
sind nichtlandwirtschaftliche Nut-
zungen wie Agrotourismus sowie 
sozialtherapeutische und pädago-
gische Angebote bewilligungsfähig. 
Ausnahmebestimmungen bedeu-
ten, dass eine Bewilligung mit 
zusätzlichen Bewilligungsvoraus-
setzungen belegt ist. Bei nicht-
landwirtschaftlichen Nebenbetrie-
ben ist dies das Vorliegen eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes. 
Der Nebenbetrieb muss unterge-
ordnet sein, innerhalb des Hof-
bereichs liegen, die Bewirtschaf-

tung des Landwirtschaftsbetriebes 
weiterhin gewährleisten, vorab in 
bestehende, landwirtschaftlich 
nicht mehr benötigte Gebäude 
integriert sein und die gleichen 
umweltschutzrechtlichen, gewerbe- 

oder gesundheitspolizeilichen 
Vorschriften erfüllen wie ein 
 entsprechender Gewerbebetrieb  
in der Bauzone. Er darf den Hof-
charakter nicht verändern, nur von 
den Bewirtschaftenden des land-
wirtschaftlichen Gewerbes mit 
entsprechender fachlicher Qualifi-
kation geführt werden und es 
dürfen keine Personen angestellt 
werden, die überwiegend für den 
nichtlandwirtschaftlichen Neben-
betrieb tätig sind (Ausnahme: 
Anstellungen befristeter Arbeits-
einsätze). Im Grundbuch ist der 
Nebenbetrieb anzumerken.

Wird eine dieser Bewilligungsvor-
aussetzungen nicht mehr erfüllt, 
entfällt die Bewilligung (z. B. Folge-
generation hat kein Interesse an 
Weiterführung, das landwirtschaft-
liche Gewerbe wird nicht mehr als 
solches definiert, Einkommen oder 

Umsatz des Nebenbetriebes über-
steigt jenen des Landwirtschafts-
betriebes, Arbeitsanteil betriebs-
eigener Arbeitskräfte ist geringer 
als 70 %). In diesem Fall sind die 
Bauten und Anlagen, die im Zu-
sammenhang mit dem nichtland-
wirtschaftlichen Nebenbetrieb 
bewilligt und erstellt wurden, rück-
zubauen und der frühere Zustand 
wiederherzustellen. Die Folgenut-
zung der aufgrund des Rückbaus 
leer stehenden, vorbestandenen 
Gebäudeteile ist aufzuzeigen und 
bewilligen zu lassen. Auch eine 
Verpachtung der Räumlichkeiten 
zur Weiterführung ist denkbar. 
Allerdings hat auch der pachtende 
Betrieb die Bewilligungsvorausset-
zungen zu erfüllen. Oft scheitert 
diese Weiterführung an der ört-
lichen Nähe zum pachtenden 
Betrieb, da diese praxisgemäss 
bei 40 bis 50 Meter liegt.
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Hansueli 
Schaub

Hansueli Schaub ist Fachver-
antwortlicher für Raumplanung 
bei Agriexpert.

Für den nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieb darf keine Person angestellt werden, die überwiegend dafür tätig ist, sonst droht Entzug der Bewilligung. (Bild Ueli Stalder)

KUH DER WOCHE

Auf der Weide fühlt sich Annabell am wohlsten

Auf dem elterlichen Betrieb 
von Johannes Röllin aus 
Menzingen im Kanton Zug 

lebt die siebenjährige (5. Lakation) 
Braunviehkuh Annabell. Während 
ein Grossteil der Herde eine Kreu-
zung aus den Rassen Jersey und 
Braunvieh ist, gehört Annabell 
noch zu den wenigen reinen 
Braunviehkühen der Herde. «Anna-

bell ist eine sehr gemütliche und 
zahme Kuh», erklärt der gelernte 
Landwirt, der in ein paar Jahren 
den elterlichen Betrieb überneh-
men möchte.  Wolle man, dass 
sich die Kuh an einen bestimmten 
Ort bewege, bringe alles Treiben 
nichts, viel mehr Erfolg habe man, 
wenn man vorausgehe, so Röllin 
weiter.

Am liebsten ist die Braunviehkuh 
aus eigener Zucht auf der Weide. 
«Annabell liebt es, auf die Weide 
zu gehen», erzählt der junge Land-
wirt. Weil die Familie noch an ein 
Schwingfest gehen wollte, habe 
sein Vater die Kühe kürzlich be-
reits früher als üblich von der 
Weide geholt, erzählt Röllin. 
 Während alle anderen Kühe brav 
von der Weide in den Stall trotte-
ten, blieb Annabell ganz alleine 
auf der Wiese zurück. «Mein Vater 
und ich waren besorgt und be-
fürchteten, es gehe ihr nicht gut, 
worauf wir direkt Fieber gemessen 
und die Euterviertel kontrolliert 
haben», so der Landwirt. Glückli-
cherweise schien es der Kuh an 
nichts zu fehlen, sie wollte 
schlichtweg einfach noch nicht 
wieder in den Stall. «Wir mussten 
sie wirklich aktiv von der Weide 
holen, sonst wäre sie alleine 
draussen geblieben», lacht Röllin. 

Während es die anderen Kühe  
der Herde nicht weiter stört, wenn 
sie einmal nicht nach draussen 
können, blickt die Braunviehkuh 
sehnsüchtig aus dem Stall und 
hofft, dass es schon bald wieder 
auf die Weide geht. «Draussen 
fühlt sich unsere Annabell einfach 
am wohlsten», fügt Röllin ab-
schliessend hinzu.    fmo

Landwirt Johannes Röllin mit seiner Lieblingskuh Annabell auf der Weide. Hier 
fühlt sich die Braunviehkuh am wohlsten.   (Bild zVg)

BLICK ÜBER DIE GRENZE

Produktion und Bedarf steigen

Die Food and Agriculture Orga-
nization (FAO) hat kürzlich 
eine neue Prognose publi-

ziert. Laut dem Bericht wurde die 
weltweite Getreideproduktion im 
Jahr 2024 im Juli um 7,9 Mio 
 Tonnen (0,3 %) angehoben und  
liegt nun bei 2854 Mio Tonnen, 
was einen leichten Anstieg gegen-
über 2023 bedeutet. Gemäss der 
FAO stellt das ein neues Allzeit-

hoch dar. Die Prognose für die 
weltweite Getreideverwertung im 
Jahr 2024/2025 liegt bei 856 Mia 
Tonnen und ist damit 0,5 % höher 
als im Jahr 2023/2024. Gründe für 
den gesteigerten Gesamtverbrauch 
sind laut FAO die gestiegene Ver-
wendung von Mais und Gerste für 
Futtermittel und für andere Zwecke 
sowie ein höherer Verbrauch von 
Sorghum als Nahrungsmittel. sjh

Weltweit wird zwar mehr Getreide produziert, aber es wird eben auch mehr 
gebraucht. Darum besteht weiterhin eine Lücke. (Bild BauZ)


